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- Mitwirkung an d e r" f 1 nna 11 ung der ge setz] ich festgelegten 
Ladungsfrist,

- allseitige Sicherung der Angeklagten bzw. Zeugen in der Unter-- 
s g t . . wäb/r-end ihrer. Über- '‘*md- R ücTcf dHrting xuf s; 
bzw. ‘ von der gericht1ichen Hauptverhand1ung sowie im Ge
richtsgebäude .

2. Aufgaben der verantwortlichen Vorführoffiziere
Die verantwortlichen Verführeffi z%#he haben bei den gerichtli
chen Hauptverhandlungen; <zü.„gewäh,r l.ei s t en , • ■ • • •
-' die unmittelbare Sicherung der Angeklagten bzw. Zeugen, begin
nend mit deren Übernahme; in der Unterr.uchunqshaftflnatalt, 
während der Dauer der gerichtlichen Hauptverhandlung und des 
Transports und.endend mit der Übergabe an die Untersuchungs
haft ans t alt nach Abscnluß des Verhandlungstages bzw. nach der 
Urteilsverkündung,

- den termingemäßen Transport der Angeklagten bzw. Zeugen zur 
gerichtlichen Hauptverhandlung und ihrer Vorführung vor Ge
richt,

- eine stabile Nachrichtenverbindung zur Untersuchungshaftan
stalt,

.7 A  * '•  V  *..»• ■

die sichere Bewachung, die Versorgung und medizinische Be
treuung der Angeklagten bzw. Zeugen während der HauptVerhand
lung und-in den V e r h a n d 1 u n g s p a u s e h im Gerichtsgewahrsam,
-di e Fest leguhg der 5 i.c he rung s- und Aufgabenbereiche sowie 
.der ■ J.pM̂t.jp.ud.e-xung-, >-AmAeit'dh'g Umd A,K<o-nt;tb'11-8 ’ der‘‘2'ut- 5icbäriirt g ‘ : 
d.er. ger i.gh11 ieben. Bau.pt vexhandlun-g eingesetzten Vor füht- 
of-fiziere "und weiteren Sicherungskräfte,
das aüfgpbenbezogene Zusammenwirken mit dem Vorsitzenden des 
Gerichts, und weiteren Prpzeßb e.te.i.i.|9jtlejTVf- ...... :• -••••••

tuellet Fahndüngsuhterlagen sowie die Einleitung Von opera
tiven Sofortmaßnahmen bei Fluchten und Fluchtversuchen, Sui
ziden und Suizidversuchen, Gefangenenbefreiungen, provoka
torisch-demonstrativen Handlungen und anderen gegen die Si
cherheit und Ordnung gerichteten Aktivitäten von Anqeklay-r 
terr, Zeugeh bZw . " we i t er eh Persbnen . •

Bei Freispruch von.Angeklagten oder Verurteilung auf Bewährung 
durch das Gericht hat der verantwortliche Vorfuhroffizier An
geklagte bzw . Ve ruf te il.te so foF t- au f ' fr ei e n Fuß zu setzen, 
sofern nicht durch den Staatsanwalt eine erneute vorläufige 
Festnahme angeordnet wird. * ■ ’ !


